
Öffnungszeiten der Verwaltung: Montag bis Donnerstag:  
Freitag: 

7:30 – 12:00 Uhr und 12:30 – 15:45 Uhr 
7:30 – 12:00 Uhr und 12:30 – 14:00 Uhr 

 

Staatliche Abschlussprüfung für andere Bewerber („Externenprüfung“) an der 
Berufsfachschule für Kinderpflege gemäß Berufsfachschulordnung Ernährung 
und Versorgung, Kinderpflege, Sozialpflege, Hotel- und Tourismusmanagement, 
Informatik (Berufsfachschulordnung – BFSO) 
 

§ 48 Besonderheiten der Ausbildungsrichtung Kinderpflege 
 
(1) 1Die Abschlussprüfung wird schriftlich, praktisch und mündlich durchgeführt. 2Die schriftliche Prü-
fung erstreckt sich auf den gesamten Unterrichtsstoff der Fächer 
1. Deutsch und Kommunikation: Bearbeitungszeit 90 Minuten, 
2. Pädagogik und Psychologie: Bearbeitungszeit 90 Minuten. 

 
3Die praktische Prüfung erstreckt sich auf den gesamten Unterrichtsstoff des Fachs Sozialpädagogi-
sche Praxis: Bearbeitungszeit 60 Minuten. 4Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf den gesamten Un-
terrichtsstoff des Fachs Deutsch und Kommunikation. 
(2) 1In der praktischen Prüfung nach Abs. 1 Satz 3 werden ein in häuslicher Arbeit zu erstellender 
schriftlicher Organisationsplan, die Materialvorbereitung und eine 30 bis 40 Minuten dauernde Durch-
führung der Aufgabe mit anschließender 20- bis 30-minütiger Reflexion gefordert. 2Die Vorlage eines 
schriftlichen Organisationsplans ist Voraussetzung für die Durchführung der praktischen Prüfung.  
(3) 1Die mündliche Prüfung nach Abs. 1 Satz 4 wird als Gruppenprüfung mit vier bis sechs Prüflingen 
durchgeführt. 2Die Prüfungszeit je Prüfungsteilnehmerin oder Prüfungsteilnehmer soll fünf Minuten be-
tragen. 
(4) Im Fach Deutsch und Kommunikation findet eine mündliche Prüfung nach § 42 nicht statt. 
(5) Neben dem Abschlusszeugnis nach § 45 erhalten die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteil-
nehmer eine Urkunde, die dem vom Staatsministerium herausgegebenen Muster entsprechen muss. 
 

§ 52 Allgemeines 
 
(1) Als andere Bewerberinnen und Bewerber können zur staatlichen Abschlussprüfung an einer öffentli-
chen oder staatlich anerkannten Berufsfachschule zugelassen werden: 
1. in den Ausbildungsrichtungen Kinderpflege sowie Assistentinnen und Assistenten für Hotel- und Tou-
rismusmanagement Bewerberinnen und Bewerber, die keiner Berufsfachschule angehören oder an der 
besuchten Berufsfachschule die staatliche Abschlussprüfung nicht ablegen können, 
2. in den Ausbildungsrichtungen Sozialpflege sowie technische Assistentinnen und Assistenten für In-
formatik Bewerberinnen und Bewerber, die an der besuchten Berufsfachschule die staatliche Ab-
schlussprüfung nicht ablegen können. 
(2) 1Es gelten die §§ 30 bis 38, §§ 40 bis 46 und §§ 48 bis 51 entsprechend, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist. 2Die Schulaufsichtsbehörde kann bei Bedarf besondere staatliche Prüfungsaus-
schüsse zur Abnahme der Prüfungen einsetzen. 
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§ 53 Zulassung 
 
(1) Die anderen Bewerberinnen und Bewerber bedürfen der Zulassung, die bis spätestens 1. März bei 
einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Berufsfachschule für Kinderpflege oder bei einer öffentli-
chen Berufsfachschule für Sozialpflege, Berufsfachschule für Assistentinnen und Assistenten für Hotel- 
und Tourismusmanagement oder für technische Assistentinnen und Assistenten für Informatik zu bean-
tragen ist. 
(2) 1Dem Antrag sind beizufügen 
1. ein Lebenslauf, der die Daten des Schulbesuchs lückenlos enthalten muss, 
2. das Abschluss- oder Austrittszeugnis der zuletzt besuchten Schule im Original oder in beglaubigter 
Abschrift, 
3. die Nachweise der nach den Abs. 3 bis 6 erforderlichen Vorbildung im Original oder in beglaubigter 
Abschrift, 
4. eine unterschriebene Erklärung, ob und gegebenenfalls wann und mit welchem Ergebnis an der Ab-
schlussprüfung teilgenommen wurde, 
5. eine unterschriebene Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich die Bewerberin oder der Bewerber in 
den einzelnen Fächern vorbereitet und welche Lehrbücher sie oder er benutzt hat, 
6. bei nicht unmittelbar fortgesetztem Schulbesuch ein amtliches Führungszeugnis, das zum Zeitpunkt 
der Zulassung nicht älter als drei Monate ist, und 
7. für den Berufsabschluss als staatlich geprüfte Kinderpflegerin und als staatlich geprüfter Kinderpfle-
ger oder als staatlich geprüfte Sozialbetreuerin und Pflegefachhelferin und als staatlich geprüfter Sozial-
betreuer und Pflegefachhelfer ein ärztliches Zeugnis, das nicht älter als drei Monate sein soll und aus-
weist, dass die Bewerberin oder der Bewerber für den gewählten Beruf geeignet ist. 
2Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 keiner Berufsfachschule angehören, haben 
einen Nachweis über einen mindestens dreimonatigen Hauptwohnsitz vor Antragstellung in Bayern vor-
zulegen. 
(3) 1Die Zulassung in der Ausbildungsrichtung Kinderpflege setzt Folgendes voraus: 
1. erfolgreicher Abschluss der Mittelschule, 
2. Vollendung des 21. Lebensjahres bei Bewerberinnen oder Bewerbern, die keiner Schule angehören, 
3. Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten, die denjenigen der Ausbildung an der Berufsfachschule für 
Kinderpflege gleichwertig sind, und 
4. Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mindestens auf dem Niveau B2 des gemeinsamen europäi-
schen Referenzrahmens für Sprache bei Bewerberinnen und Bewerbern mit einer anderen Mutterspra-
che als Deutsch. 
2Für den Nachweis in Satz 1 Nr. 3 sind grundsätzlich mindestens 800 Zeitstunden Tätigkeit in einer au-
ßerschulischen Einrichtung, insbesondere in Kinderkrippen, Kindergärten, Horten oder Häusern für Kin-
der nachzuweisen. 3Der Nachweis des Satz 1 Nr. 4 ist zu führen durch 
1. das Abschlusszeugnis einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Schule auf dem Niveau der Mit-
telschule oder höher mit mindestens der Note „ausreichend“ im Fach Deutsch oder Deutsch als Zweit-
sprache, 
2. eine vom Staatsministerium allgemein oder im Einzelfall als gleichwertig anerkannte Prüfung oder 
3. einen zentralen Deutschtest entsprechend den Vorgaben des Staatsministeriums. 
4Ungeachtet von Satz 1 Nr. 2 bis 4 sowie den Sätzen 2 und 3 kann zugelassen werden, wer das Sozial-
pädagogische Seminar der Fachakademie für Sozialpädagogik mit einem Mindestumfang nach Satz 2 
besucht hat oder das sozialpädagogische Einführungsjahr nach Anlage 3 FakO bestanden hat und kei-
ner Fachakademie für Sozialpädagogik angehört. 
(4) Die Zulassung in der Ausbildungsrichtung Sozialpflege setzt den Nachweis über die beendete Voll-
zeitschulpflicht voraus. 
(5) Die Zulassung in der Ausbildungsrichtung Assistentinnen und Assistenten für Hotel- und Tourismus-
management setzt den Nachweis über den mittleren Schulabschluss oder der Oberstufenreife nach § 6 
Nr. 1 voraus. 
(6) Die Zulassung in der Ausbildungsrichtung technische Assistentinnen und Assistenten für Informatik 
setzt den Nachweis über den mittleren Schulabschluss voraus. 
(7) 1Die Zulassung kann versagt werden, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die Zulassung nicht 
fristgerecht beantragt oder die notwendigen Unterlagen und Erklärungen nicht rechtzeitig vorlegt. 2Die 
Zulassung ist zu versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber 
1. die Nachweise nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 nicht erbringt, 
2. sich der Abschlussprüfung schon zweimal ohne Erfolg unterzogen hat oder 
3. bereits berechtigt ist, die durch die jeweilige Abschlussprüfung zu erwerbende Berufsbezeichnungen 
nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 zu führen. 
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(8) 1Über die Zulassung entscheidet die von der Schulaufsichtsbehörde bestimmte Schule. 2Die Ent-
scheidung wird der Bewerberin oder dem Bewerber schriftlich mitgeteilt. 

 
§ 54 Abschlussprüfung 

 
(1)Andere Bewerberinnen und Bewerber haben dieselben schriftlichen, praktischen und mündlichen 
Prüfungsleistungen zu erbringen, welche die Schülerinnen und Schüler der öffentlichen oder staatlich 
anerkannten 
  
Berufsfachschulen nach den §§ 48 bis 51 erbringen. 
 
(2)1In der Ausbildungsrichtung Kinderpflege haben die anderen Bewerberinnen und Bewerber unbe-
schadet von Abs. 1 folgende zusätzliche Prüfungsleistungen zu erbringen: 
 
1. eine schriftliche Prüfung mit einer Bearbeitungszeit von jeweils 45 Minuten in 
 
a) Religionslehre und Religionspädagogik, 
 
b) Politik und Gesellschaft sowie Berufskunde, 
 
c) Ökologie und Gesundheit, 
 
d) Rechtskunde, 
 
e) Mathematisch-naturwissenschaftliche Erziehung und 
 
f) Säuglingsbetreuung sowie 
 
2. eine mündliche Prüfung mit einer Dauer von jeweils 30 Minuten in 
 
a) Praxis- und Methodenlehre und Medienerziehung, 
 
b) Werkerziehung und Gestaltung, 
 
c) Musik und Musikerziehung, 
 
d) Sport- und Bewegungserziehung sowie 
 
e) Hauswirtschaftliche Erziehung. 
 

2Prüfungsgegenstand in der mündlichen Prüfung nach Satz 1 Nr. 2 ist insbesondere die Darstellung ei-
ner pädagogischen Handlungseinheit einschließlich Materialvorbereitung mit anschließendem Reflexi-
onsgespräch. 3Die Vorlage eines in häuslicher Arbeit zu erstellenden Organisationsplans und der Mate-
rialvorbereitung ist Voraussetzung für die Durchführung der mündlichen Prüfung nach Satz 1 Nr. 2, der 
Organisationsplan und die Materialvorbereitung werden nicht benotet. 4Andere Bewerberinnen und Be-
werber, für deren Konfession das Fach Religionslehre und Religionspädagogik an einer Berufsfach-
schule für Kinderpflege nicht angeboten wird, legen die Prüfung entweder im Fach Ethik und ethische 
Erziehung oder im Fach Islamischer Unterricht und Religionspädagogik oder auf Antrag bei Zustim-
mung der zuständigen Religionsgemeinschaft im Fach Religionslehre und Religionspädagogik ab. 5Auf 
Antrag wird abweichend von § 42 Abs. 1 in bis zu drei schriftlich abgelegten Prüfungsfächern eine 
mündliche Prüfung durchgeführt. 
 
(3)1In der Ausbildungsrichtung Sozialpflege haben die anderen Bewerberinnen und Bewerber unbe-
schadet von Abs. 1 in den Pflichtfächern Religionslehre, Deutsch und Kommunikation, Politik und Ge-
sellschaft, Sport sowie Gestaltung von Arbeits- und Beziehungsprozessen eine schriftliche Prüfung mit 
einer Bearbeitungszeit von jeweils 60 Minuten abzulegen. 2Statt der schriftlichen Prüfung nach Satz 1 
kann eine mündliche Prüfung mit einer Dauer von jeweils 20 Minuten durchgeführt werden. 3Auf Antrag 
wird abweichend von § 42 Abs. 1 in bis zu drei schriftlich abgelegten Prüfungsfächern eine mündliche 
Prüfung durchgeführt. 
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(4)1In der Ausbildungsrichtung Assistentinnen und Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement 
haben andere Bewerberinnen und Bewerber unbeschadet von Abs. 1 in allen anderen Pflichtfächern 
und besuchten Wahlpflichtfächern schriftliche Aufgaben mit einer Bearbeitungszeit von jeweils 90 Minu-
ten zu bearbeiten. 2Sofern lediglich der Berufsabschluss verliehen werden konnte, kann die Prüfung 
zum Erwerb der Fachhochschulreife noch einmal abgelegt werden. 3Für diese Prüfung gelten § 9 Abs. 1 
und 5, §§ 10, 11 und 12 Abs. 1, 2, 5 und 6 ErgPOFHR entsprechend mit den Maßgaben, dass 
 
1.eine schriftliche Prüfung in den Fächern 
 
a) Deutsch: Bearbeitungszeit 240 Minuten, 
 
b) Englisch: Bearbeitungszeit 165 Minuten, 
 
c) Mathematik: Bearbeitungszeit 180 Minuten sowie 
 
d) Politik und Gesellschaft: Bearbeitungszeit 90 Minuten 
 
abzulegen ist, 
 
2.die Prüfungsgesamtnote nur aus den vier Fächern nach Nr. 1 errechnet wird und nur die in dieser 
Prüfung erbrachten Leistungen zählen. 
 
4Die Prüfung ist im gesamten Umfang abzulegen. 5Wurde nur die Fachhochschulreife, nicht aber der 
Berufsabschluss erworben, wird das Zeugnis über die Fachhochschulreife erst nach Erwerb des Berufs-
abschlusses verliehen. 
 
(5)In der Ausbildungsrichtung technische Assistentinnen und Assistenten für Informatik haben andere 
Bewerberinnen und Bewerber unbeschadet von Abs. 1 schriftliche Prüfungen in den Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik mit einer Bearbeitungszeit von je 120 Minuten abzulegen. 
  
(6)1Auf Antrag wird in den Ausbildungsrichtungen nach den Abs. 4 und 5 in den schriftlich abgelegten 
Prüfungsfächern eine mündliche Prüfung durchgeführt, wenn in der schriftlichen Prüfung eine schlech-
tere Note als 4 erzielt wurde. 2Eine mündliche Prüfung ist in höchstens der Hälfte der schriftlich abge-
legten Prüfungsfächer möglich. 3Im Übrigen findet eine mündliche Prüfung nicht statt. 
 
(7)1Die Bewerberinnen und die Bewerber haben beim Antritt zur Prüfung und auf Verlangen auch wäh-
rend der Prüfung ihren amtlichen Lichtbildausweis vorzuweisen. 2Kommen sie dem nicht nach und steht 
ihre Identität nicht anderweitig eindeutig fest, so kann die jeweilige Prüfung abgebrochen und die Note 6 
erteilt werden. 

 
§ 55 Festsetzung des Prüfungsergebnisses 

 
(1) 1Die Zeugnisnoten ergeben sich ausschließlich aus den in der Prüfung erbrachten Leistungen. 2Bei 
der Bildung der Zeugnisnoten zählt die Note der schriftlichen Prüfung zweifach, die Note der mündli-
chen Prüfung einfach. 3Findet keine mündliche Prüfung statt, ist die Note der schriftlichen Prüfung die 
Prüfungsnote. 
 
(2) Bewerberinnen und Bewerber, die die Abschlussprüfung nicht bestanden haben, erhalten auf Antrag 
eine Bescheinigung hierüber. 
 
(3) 1Tritt eine Bewerberin oder ein Bewerber vor der Prüfung im vierten Prüfungsfach zurück, so gilt die 
Prüfung als nicht abgelegt. 2Bei einem Rücktritt nach diesem Zeitpunkt gilt die Prüfung als nicht bestan-
den, es sei denn, der Rücktritt erfolgt aus Gründen, die die Bewerberin oder der Bewerber nicht zu ver-
treten hat. 
 


